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Aufgrund einer Änderung der Dauer der Gültigkeit des KOR-Scheins
wird in Analogie zur ZTV-ING auch die Dauer der Gültigkeit nach ZTV-
W LB 218 angepasst. Nr. (18) wird daher wie folgt geändert:

(18neu) Vor Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten muss der Kolon-
nenführer nachweislich eine entsprechende Prüfung abgelegt haben.
Dabei sind die Qualifikationen

 bei inländischen Bietern durch eine Bescheinigung des Ausbil-
dungsbeirates des Bundesverbandes Korrosionsschutz e.V. (KOR-
Schein [16])

 bei ausländischen Bietern durch einen gleichwertigen Qualifika-
tionsnachweis zu belegen.
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Im Abstand von höchstens fünf Jahren ist eine Nachschulung nach den
Vorgaben des Ausbildungsbeirates durchzuführen.

Der dazugehörige Verweis [16] wie folgt aktualisiert:

[16] KOR-Schein https://www.bundesverband-korrosions-
schutz.de/kor-schein/informationen-zum-kor-
schein/

Der Erlass wird in das Technische Regelwerk - Wasserstraßen (TR-W),
Abschnitt 3, aufgenommen (siehe https://izw.baw.de/wsv/planen-
bauen/tr-w) und im Verkehrsblatt veröffentlicht.

Im Auftrag

Michael Behrendt
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